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Allgemeine Geschäfts- und Teilnahmebedingungen FUGA 300 2024 
Version 1, 8. September 2023 

1. Geltungsbereich 

Die in der Folge beschriebenen allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen gelten für alle 
Teilnehmer, die an der Fuga 300 teilnehmen.  

Veranstalter der Fuga 300 ist die MJK Sportmarketing GmbH, Burgblickweg 8, 9520 Annenheim.  

Österreichisches Recht wird angewendet. Gerichtsstand ist das für den Veranstalter zuständige Gericht.  

Diese Teilnahmebedingungen regeln das zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter zustande 
kommende Rechtsverhältnis. Sie sind gelegentlichen inhaltlichen Änderungen unterworfen. Sie sind in 
ihrer bei Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Vertrages zwischen Veranstalter und 
Teilnehmer. Änderungen, die unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Teilnehmer erfolgen 
und die vom Veranstalter im Internet oder in Schriftform bekannt gegeben werden, werden ohne 
weiteren Vertragsbestandteil der Teilnahmebedingungen. 

Sämtliche Erklärungen eines Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter sind ausschließlich schriftlich per 
Post (MJK Sportmarketing GmbH, Burgblickweg 8, 9520 Annenheim) oder per E-Mail (office@mjk-
sportmarketing.com) an den Veranstalter, zu richten.  

Sämtliche Erklärungen gem. Punkt 14 „Verwendung von personenbezogenen Daten“ sind ausschließlich 
schriftlich per Post (MJK Sportmarketing GmbH, Burgblickweg 8, 9520 Annenheim) oder per E-Mail 
(datenschutz@mjk-sportmarketing.com) an den Veranstalter, zu richten. 

2. Teilnahme und Sicherheit  

Startberechtigt ist jeder, der das in der jeweiligen Veranstaltungsausschreibung vorgeschriebene 
Lebensalter (Fuga 300: Jahrgang 2005) erreicht hat. 

Seitens des Veranstalters begleiten Fahrzeuge (Polizei, Führungsfahrzeug, Schlussfahrzeug, Fotografen / 
Filmteams) das Feld. All diese Fahrzeuge und Fahrräder sind klar als Veranstalterfahrzeuge 
gekennzeichnet.  

Eventuelle, auf der Straße befindliche, Einsatzfahrzeuge (Rettung, Polizei, Feuerwehr) haben klare 
Vorfahrt.  

Um eine sichere Veranstaltung durchführen zu können, sind die Teilnehmer angehalten, die Anweisungen 
der Guides bestmöglich umzusetzen und somit für eine sichere Fahrt zu sorgen.  

Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmern vor Beginn der Veranstaltung 
bekannt. Den Anweisungen des Veranstalters und seines entsprechend kenntlich gemachten Personals ist 
unbedingt Folge zu leisten. Der Veranstalter haftet nicht bei Auffahrunfällen, Stürzen oder sonstigen 
Unfällen. 

Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit 
der übrigen Teilnehmer gefährden können, sind die vom Veranstalter befugten Mitarbeiter berechtigt, 
den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung auszusprechen. Die Veranstaltung 
betreuenden medizinischen Dienste, können bei entsprechenden gesundheitlichen Anzeichen zum Schutz 
des Teilnehmers diesem auch empfehlen die Ausfahrt zu beenden.  
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3. Corona Sicherheitsmaßnahmen  

Die Gesundheit der FUGA 300 Teilnehmer steht an erster Stelle, daher werden wir uns an die Vorgaben 
der österreichischen und italienischen Regierung halten. Die Teilnehmer werden laufend über Newsletter 
über die gesundheitlichen Vorkehrungs- und Sicherheitsmaßnahmen informiert.  
 
Es ist Aufgabe der Teilnehmer den gesundheitlichen Vorkehrungs- und Sicherheitsmaßnahmen 
entsprechend Folge zu leisten. Sollte ein gemeldeter Teilnehmer den gesundheitlichen Vorkehrungs- 
Sicherheitsmaßnahmen nicht nachkommen, kann er/sie an der Veranstaltung ohne Rückerstattung des 
Nenngeldes nicht teilnehmen. 

4. Clean Sport Statement 

Der Teilnehmer versichert, dass er die internationalen Anti-Dopingrichtlinien achtet und keine 
Ausschlussgründe von Sportveranstaltungen nach den internationalen Anti-Doping-Bestimmungen gegen 
ihn vorliegen. Er versichert, dass er zur Erbringung von sportlichen Leistungen keinerlei verbotene 
Substanzen zur Steigerung des körperlichen Leistungsvermögens zu sich nimmt oder jemals an andere 
Personen weitergegeben hat. Weiters versichert er, keinerlei verbotene leistungssteigernde Methoden 
anzuwenden, oder bei anderen Personen angewendet zu haben. 

Verbot von E-Bikes: Die FUGA 300 ist eine gemeinsame Radausfahrt, bei der keine elektronischen Hilfen 
erwünscht sind. 

5. ONLINE Anmeldungen 

Die Anmeldung zur Fuga 300 ist über das ONLINE Formulartool von der MJK Sportmarketing GmbH 
möglich. 

Der Vertrag kommt direkt zwischen dem jeweiligen Anmelder und dem Veranstalter MJK Sportmarketing 
zustande.  

Bei Anmeldung via Internet erhalten alle Teilnehmer unmittelbar nach erfolgter Absendung des 
Anmeldeformulars am Bildschirm eine Anmeldebestätigung, welche als Nachweis der ordnungsgemäßen 
Übermittlung der Daten an den Veranstalter gilt. Diese Anmeldebestätigung wird auch automatisch an die 
vom Teilnehmer angegebene E-Mail Adresse geschickt und muss für die Abholung der Startunterlagen 
vom Teilnehmer selbst ausgedruckt werden. 

Nachdem das Startgeld vom Teilnehmer am Konto eingelangt ist, bekommt der Teilnehmer eine 
Zahlungsbestätigung per E-Mail zugesendet. Sollte nach einer Woche keine Zahlung eingehen, wird die 
Anmeldung des Teilnehmers als hinfällig betrachtet. 

Nach Überweisung des Startgeldes ist keine Abmeldung mehr möglich! Auch bei Erbringung eines 
ärztlichen Attests ist die Startplatzmitnahme für die Teilnahme im nächsten Jahr nicht möglich, eine 
Weitergabe an einen Ersatzfahrer ist möglich, der Teilnehmer muss dafür selbst Sorge tragen bzw. sich 
selbst um eine/n Ersatzfahrer/in bemühen.  

6. Anmeldung auf dem Postweg 

Anmeldungen via E-Mail oder postalisch sind nicht möglich.  

7. Nachnennungen am Veranstaltungsort  

Die Nachnennung zur Fuga 300 ist vor Ort an den jeweiligen Veranstaltungsorten nicht möglich.  
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8. Versicherung 

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an 
Personen und Eigentum. Dies gilt auch für beim Kleidertransport abhanden gekommene 
Bekleidungsstücke oder andere Gegenstände. 

9. Nichtteilnahme und Verletzung 

Tritt ein gemeldeter Teilnehmer aus welchen Gründen auch immer nicht zum Start an oder erklärt er 
vorher seine Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des 
Teilnehmerbeitrages. 

10. Ausfall oder Abbruch der Veranstaltung 

Die Ausfahrt findet bei jeder Witterung statt. Der Veranstalter behält sich jedoch das Recht vor, bei 
"Gefahr im Verzug" das Rennen ohne Anspruch auf etwaige Rückvergütung des Nenngeldes vorzeitig zu 
unterbrechen oder einen gefährlichen Streckenabschnitt auszulassen. 

Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus 
Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder 
diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. 

11. Haftung für Sach-, Vermögens- und gesundheitliche Schäden 

Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und Vermögensschäden jeder Art. Die Teilnehmer werden weder 
gegen die Veranstalter, die Partner und die Sponsoren des Veranstalters oder deren Vertreter Ansprüche 
wegen Schäden oder Verletzungen jeder Art geltend machen, die durch ihre Teilnahme entstehen 
könnten. 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme der Fuga 300. Es liegt im Verantwortungsbereich der Teilnehmer, 
ihren Gesundheitszustand vorher ärztlich überprüfen zu lassen. 

12. Startunterlagenabholung 

Die Abholung der Startunterlagen ist ohne Vorweis der Anmeldebestätigung nur unter Vorlage eines 
Lichtbildausweises möglich. Die Startunterlagen können gegen Vorlage der Anmeldebestätigung 
ersatzweise auch von Dritten Personen abgeholt werden. 

 

13. Disqualifikation bzw. Veranstaltungsausschluss 

Der Veranstalter behält sich vor, einen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren und/oder von der 
Veranstaltung auszuschließen, wenn dieser andere Teilnehmer gefährdet oder nicht den FUGA 300 
Guides Folge leistet.  

Gleiches gilt für Teilnehmer, die einer Sperre durch einen nationalen Sport-Verband bzw. der NADA 
unterliegen, oder bereits wegen eines Doping Vergehens gesperrt waren, oder der Verdacht besteht, dass 
der Teilnehmer nach Einnahme nicht zugelassener Substanzen (Doping) an den Start geht. 

Darüber hinaus behält sich der Veranstalter das Recht vor, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen 
zurückzuweisen. 
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14. Bild-, Ton- und Videorechte 

Sie räumen mit der Teilnahme an der Veranstaltung jegliche Rechte an vor, während und nach der 
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews, am Ganzen als auch an Teilen und zur 
mehrfachen Verwendung in jedem auch zukünftig möglichen technischen Verfahren dem Veranstalter 
zeitlich, räumlich, inhaltlich hinsichtlich der Verwertungsrechte ausschließlich und unbeschränkt ein.  

Die Rechte umfassen insbesondere die Vervielfältigung (Kopie),  Verbreitung, Bearbeitung/Änderung, 
Veröffentlichung/ öffentliche Zurverfügungstellung (Internet), Sendung (Rundfunk, Fernsehen in jedem 
möglichen Weg), Vorführung/Aufführung, Speicherung und Archivierung in Datenbanken jeder Art, 
Sekundärnutzung (wie z.B. Sonderdokumentationen), Werbung (Eigen-, Fremdwerbung, jedoch im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb), in jedem Medium auch Social Media Plattformen, print, online, 
digital, mobile, multimedial wie Video, Filme, Printmedien, Plakate, Folder, etc. ein. Allfällige Bildnis-
schutz- oder Rechte an der Stimme, etc. werden dem Veranstalter von Ihnen unwiderruflich eingeräumt. 
Die Rechteeinräumung gilt auch für die Verwendung der Daten des Teilnehmers, wie Name, Geschlecht, 
Geburtsjahr und Wohnort für Berichterstattung in jeglichen Medien. Der Veranstalter kann seine Rechte 
gänzlich oder teilweise Dritten übertragen.  

Ein Anspruch auf Vergütung steht dem Teilnehmer nicht zu. Der Teilnehmer hält den Veranstalter aus und 
im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung und der Rechteübertragung völlig schad- und 
klaglos; dies umfasst auch Rechtsanwalts- und Gerichtsverfahrenskosten“ 

15. Verwendung von personenbezogenen Daten 

Die bei der Anmeldung angegebenen und bei der Zeitnehmung gewonnenen personenbezogenen und 
organisatorischen Daten (Name, Anrede, Titel, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Geschlecht, 
Geburtsjahr, Verein, Zahlungsstatus, Laufzeiten, Ergebnisrang) werden für die Durchführung und die 
organisatorische Abwicklung der Veranstaltung digital gespeichert. Mit der Anmeldung willigt der 
Teilnehmer einer Speicherung der Daten zu diesen Zwecken ein.  

In den “Datenschutzinformationen der MJK Sportmarketing GmbH“   die Ihnen bei der Anmeldung zur 
Kenntnis gebracht wird, informieren wir Sie ausführlich darüber, welche personenbezogenen 
Informationen wir als Veranstalter der FUGA 300 zu welchen Zwecken über Sie nutzen, speichern und 
verwenden, weil uns der Schutz Ihrer Daten wichtig ist und wir diese nur im Einklang mit 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen (Datenschutz-Grundverordnung , Datenschutzgesetz DSG 2000, 
Telekommunikationsgesetz – TKG) verwenden möchten. 

a. Ansprechpartner für die Verwendung personenbezogener Daten  

Seitens der MJK Sportmarketing GmbH, steht Ihnen der Geschäftsführer Michael Kummerer als 
verantwortliche Person in Bezug auf die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zur 
Verfügung.   

Alle Fragen, Korrekturen Ihrer gespeicherten Daten, Löschungen Ihrer Daten, Abmeldungen von der 
Versendung von elektronischen (E-Mails, Newsletter) oder postalischen Informationen an Sie und 
Weitergabe der Daten an Kooperationspartner müssen entweder schriftlich an die MJK 
Sportmarketing GmbH, Burgblickweg 8, 9520 Annenheim oder via E-Mail (datenschutz@mjk-
sportmarketing.com) eingebracht werden 

b. Persönliche Daten für Medizinische Notfälle 

Die Gesundheit und bestmögliche Betreuung aller Teilnehmer sind uns wichtig. Um die Teilnehmer 
im Ernstfall schnellstmöglich und bestmöglich versorgen zu können, werden im Rahmen der 
Anmeldung und der Nachnennung Kontaktangaben und Angaben zum Gesundheitszustand 
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abgefragt. Die Daten werden den Rettungsdiensten der Veranstaltungen zur Verfügung und 
ausschließlich im Notfall abgerufen. 

Die Rettungsdienste löschen diese Daten sofort nach Veranstaltung.  

c. Aussendungen von veranstaltungsrelevanten Informationen an Teilnehmer 

Teile Ihrer Anmelde- und Ergebnisdaten werden seitens des Veranstalters MJK Sportmarketing für 
die Bewerbung (Postversand von Broschüren, Flyern) und die regelmäßige Zusendung von 
Informationen in Form von Newslettern verwendet.  

Die Zusendung von diesbezüglichen Informationen erfolgt ausschließlich durch den Veranstalter. 
Die Aussendungen können auch Informationen von Partnern der beiden Veranstaltungen 
beinhalten.  

Bei der Anmeldung zur FUGA 300 stimmen Sie explizit der Verwendung der Adressdaten und der E-
Mail Adresse für die postalische Aussendung von Informationen und von Newslettern zu.  

Es werden keine Informationen an minderjährige Personen (unter 16 Jahren) verschickt und es 
werden keine Newsletter an Personen, deren E-Mail Adresse auf der Robinson Liste steht 
verschickt. 

Sie können sich jederzeit über E-Mail (datenschutz@mjk-sportmarkleting.com), postalisch (MJK 
Sportmarketing GmbH, Burgblickweg 8. 9520 Annenheim) oder komfortabel in jedem Newsletter 
von der Zusendung dieser Newsletter abmelden.  

Sie können sich jederzeit über E-Mail (datenschutz@mjk-sportmarketing.com) oder postalisch (MJK 
Sportmarketing GmbH, Burgblickweg 8, 9520 Annenheim) für die Zusendung von 
veranstaltungsrelevanten Broschüren und Flyern abmelden. 

 
 


